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Jn der Expedition des Couriersg,

Der Conrier. Durch die reſp. Poft Anſtalten
überall wur: 225 Sgr.

Zeitung
und Land

(Redakteur C. G. Schwetſchke.

Halle, Sonnabend den 20. Juli 1839.,
Hierzu eine Beilage.

Deutſchland
Berlin, d. 18. Juli. Der Großherzogl. Mecklenburg

Schwerinſche Staats Miniſter Krüger, iſt von Schwerin hier
angekommen.

Marienbad, d. 13. Juli. Se. Königl. Hoh. der Kron-
prinz von Preußen ſind vorgeſtern, zum Gebrauche der
Brunnenkur, von Pillnitz hier eingetroffen und in dem der
Grundherrſchaft gehörenden großen Tepel- Hauſe abgeſtiegen.

Karlsruhe, d. 10. Juli. Der Kaiſerlich Oeſterreichiſche
Geſandte, Graf Dietrichſtein, uüberreichte heute Sr. Königl.
Hoheit dem Großherzoge ſein Abberufungsſchreiben. (Derſelbe
iſt bekanntlich zum Geſandten in Belgien ernannt worden).

Luxemburg, d. 10. Juli. Se. Durchlaucht der Prinz
von Heſſen, Militair- Gouverneur von Luxemburg, iſt am
6. d. nach Deutſchland abgereiſt.

Das Echo de Luxembourg meldet, daß Hr. Haſſenpflug,
um ſeine Familie abzuholen, Luxemburg verlaſſen hat, nachdem
er die belgiſchen Kommiſſarien von ſeiner Abreiſe benachrichtiget

atte.v Hannover, d. 14. Juli. Wie mehre Zeitungen bereits

berichtet haben, iſt die vom Magiſtrat der hieſigen Reſidenzſtadt
an den Bundestag gerichtete Beſchwerdeſchrift wegen eines (in
der Rubrik befindlichen Formfehlers durch eine Verfügung des
Bundes Kanzleidirectoriums (nicht durch einen Beſchluß der
Bundesverſammlung) dem Anwalt des Magiſtrats, Dr. Heſſen-
berg, zurückgegeben worden. Dem Magiſtrate ſind darauf durch
eine Verfügung der Landdroſtei ſämmtliche als Manuſcript ge-
druckte Exemplare dieſer Beſchwerdeſchrift abgefordert worden,
und derſelbe iſt dem Vernehmen nach wegen Verbreitung dieſer
Exemplare mit einer Unterſuchung bedroht. Er hat ſich jedoch
durch dieſe Unannehmlichkeiten von dem eingeſchlagenen Wege
nicht zurückſchrecken laſſen und hat demgemäß am geſtrigen Tage
bereits eine neue und ausfuührlichere Beſchwerde an den Bundes-
tag abgefaßt. Am geſtrigen Tage trat der 52. Geburtstag
des hier ſeit den neueſten Ereigniſſen doppelt verehrten Stadt-
directors Rum ann ein und wurde von ſeinen zahlreichen Freun-
den und der Burgerſchaft benutzt, um ihm die Geſinnungen der
Theilnahme und Anhaänglichkeit an ſeine Perſon einestheils, ſo-
dann aber der vollen Uebereinſtimmung mit dem Weg, auf wel

chem er die Erledigung der das Land betroffenen Wirren und
Sturme ſucht, zu bezeigen.

Hannover, d. 16. Juli. Jn unſerer heutigen Zeitung
leſen wir unter dem Artikel „Amtliche Nachrichten wie folgt:

Proklamation,eine von dem Magiſtrate hieſiger Reſidenzſtadt unter dem 15.
v. M. an die deutſche Bundes Verſammlung gerichtete Vorſtel

lung betreffend.
„Ernſt Auguſt, von Gottes Gnaden König von Hanno-

ver, Königlicher Prinz von Großbritannien und Irland Her
zog von Cumberland, Herzog zu Braunſchweig und Lüüneburg
2c. 2c. Der allgemeine Magiſtrat der hieſigen Reſidenzſtadt hat
unter dem 15. v. M. mit einer bereits zuruckgewieſenen Vor
ſtellung an die deutſche Bundes Verſammlung, betreffend die
Aufrechterhaltung des vormaligen Staatsgrundgeſetzes, ſich ge
wandt, deren Jnhalt wortlich lautet, wie folgt:

Der ehrerbietigſt unterzeichnete allgemeine Magiſtrat der
Königlichen Reſidenzſtadt zählt ſich zu denjenigen Korporationen
des Landes, welche das Königliche Patent vom 1. November
1837 fur einen, die theuerſten Rechte des Landes und der ein-
zelnen Korporationen, einſeitig und rechtswidrig, verletzenden
Akt der Königlichen Machtvollkommenheit gehalten, und als ſol-
chen von jeher betrachtet haben. Einer weiteren rechtlichen Aus-
führung dieſer Anſicht, die der Hohen Bundesverſammlung in
ſo vielfachen Eingaben bereits vorliegt, mag der allgemeine Ma-
giſtrat ſich billig enthalten. Genug, daß er ſich ſtets fur die
Guültigkeit der durch das Staatsgrundgeſetz von 1833 begrun-
deten landſtändiſchen Verfaſſung ausgeſprochen, von dieſer An
ſicht nie abgewichen, und ſeine desfallſigen Proteſtationen ſeiner
Zeit in die Protokolle der verſammelten Stände zweiter Kammer
niedergelegt, auch es, aus eben dieſem Grunde, verſchmaähet
hat, an den ſtändiſchen Verhandlungen neuerer Zeit durch einen
ſtädtiſchen Deputirten Theil zu nehmen. Dieſe Geſinnung des
allgemeinen Magiſtrats liegt dem Kabinette Sr. Majeſtät wie
dem ganzen Lande ſo offenkundig vor, daß auch Niemand einen
Zweifel darüber zu hegen vermochte. Mit ſolchem Verfahren
durfte der allgemeine Magiſtrat glauben, den gerechten Anforde-
rungen des tief gekränkten Landes und der eigenen Stadt vorläu-
fig genügt zu haben. (Beſchluß in der Beilage.)



Rußland und Polen.
St. Petersburg, d. 11. Juli. Das Journal de St. Pe

tersbourg enthält das Programm der Feierlichkeiten bei der Ver
mählung Jhrer Kaiſerl. Hoheit der Großfurſtin Maria Ni-
kolajewna und Sr. Hoheit des Herzogs Maximilian von
Leuchtenberg. Die Trauungs-Ceremonien werden zuerſt nach
griechiſchem, dann nach katholiſchem Ritus vollzogen werden, wor
auf große Tafel ſtattfindet. Jhre Majeſtäten und die Mitglieder der
Kaiſerlichen Familie werden bei Tafel von den Kammerherren be
dient. Jhren Majeſtäten werden die Becher durch den Ober
Kammerherrn den Hohen Neuvermahlten durch den dienſt-
thuenden Stallmeiſter Jhrer Kaiſerlichen Hoheit der Großfür
ſtin, Jhren Kaiſerlichen Hoheiten dem GroßfurſtenThron-
folger, den Großfürſten und Großfurſtinnen durch
die Kammerherren überreicht. Wahrend der Tafel findet ein
Vokal und Jnſtrumental- Concert ſtatt und es werden unter
dem Donner der Kanonen folgende Toaſte ausgebracht: 1. auf
Jhre Majeſtäten mit 51 Kanonenſchuüſſen; 2. auf die Hohen
Neuvermählten, mit 31 Kanonenſchüſſen 3. auf die ganze Kai
ſerliche Familie, mit 31 Kanonenſchuüſſen 4. auf Jhre König-
liche Hoheit die Frau Herzogin von Leuchtenberg, mit 31 Ka
nonenſchuſſen; 5. auf die Geiſtlichkeit und alle getreue Untertha
nen des Kaiſers, mit 31 Kanonenſchuſſen. Nach aufgehobener
Tafel kehren Jhre Majeſtäten und die Kaiſerliche Familie auf die
ſelbe Weiſe wieder in ihre Gemächer zuruck. Am Abend deſſel-
ben Tages findet ein Bal paré ſtatt. Vor dem Ende des Balls
begeben ſich die von Sr. Majeſtät dem Kaiſer zum Empfang
der Neuvermählten beſtimmten Perſonen in die Gemacher der
ſelben, wohin Jhre Majeſtäten unter Vortritt des Hofes, ih-
nen folgen. Bei dem Eintritt in dieſe Gemächer werden Jhre
Majeſtäten und die Neuvermahlten durch die dazu ernannten
Perſonen empfangen und begeben ſich dann in die inneren Ge
mächer, wo ſich eine Ehrendame befindet, um Jhre Kaiſerliche
Hoheit die Großfuürſtin zu entkleiden. An dieſem Tage, ſo wie
an den beiden folgenden Tagen werden in allen Kirchen Dankge-
bete gehalten und alle Glocken geläutet. Die Stadt wird drei
Abende hintereinander erleuchtet werden.

Frankreich.
Paris, d. 14. Juli. Man glaubt die geſtrige Schuler-

ſcene vergeſſen zu dürfen wäre ſie ernſter Natur geweſen, ſie
hätte dem Verurtheilten, den ſie retten ſollte, äußerſt ſchaden
können. Wie die Dinge nun ſtehen, hat keiner der Miniſter
aus der Studentendemonſtration einen Grund hergenommen,
gegen die Begnadigung des Barbès zu ſprechen. Die Frage
iſt noch nicht entſchieden vier Miniſter ſollen fur Umwandlung
der Strafe ſein vier andere beſtehen aus Staatsurſachen auf
Vollziehung des Todesurtheils; der neunte, Villemain, hat
ſich noch nicht erklärt; er mag den Ausſchlag geben! Barbes'
Schweſter und ihr Gatte ſind durch Lamartine's und
Montalivet's Vermittelung nach Reuilly vor den König ge-
kommen und haben um mildes Einſchreiten angeſucht. Ludwig
Philipp antwortete mit ſichtbarer Ruhrung: „Jch fur meine
Perſon bin ſehr fur Nachſicht; aber die Löſung der Frage hängt
nicht von mir allein ab der Miniſterrath beſchaftigt ſich mit der
Angelegenheit noch iſt nichts entſchieden es ſind Staatsgrunde
dabei in Erwägung zu ziehen wie gerne mochte ich Sie mit dem
Pardon fur Barbes nach Paris zuruckgehen laſſen hoffen Sie!
faſſen Sie Muth.“

Barbès zeigt vielen Muth und Gelaſſenheit; er will ſter-
ben und freut ſich, allein zu fallen als Opfer der verungluckten
Konſpiration es werden mancherlei Anekdoten von ihm erzahlt,
die ihn intereſſant machen.

Wegen der geſtrigen Unruhen ſind an 30 Studenten verhaf-
tet worden.

Sroßbritannien und Jeland.
London, d. 12. Juli. Jn der heutigen Sitzung des Un-

terhauſes fand zuvörderſt eine lange Debatte über den Antrag
des Hn. Attwood ſtatt, daß die mit 1,200,000 Unterſchriften
verſehene von ihm eingebrachte Petition wegen Bewilligung
der ſogenannten Volkscharte an einen Ausſchuß des ganzen Haus
ſes zur Erwägung überwieſen werden ſolle. Die Motion wurde
jedoch ſchließlich mit 235 gegen 46, alſo mit der großen Majori
tät von 189 Stimmen verworfen.

Die letzten Nachrichten aus Birmingham lauten ſehr
beruhigend. Am Donnerstag Abend war die ganze Stadt voill-
kommen zur Ordnung zurückgekehrt. Vierzig Londoner Polizei
Beamte waren ſchon wieder von dort abgegangen und das Mi
litair hatte ſich wieder in ſeine Kaſernen zurückgezogen. Der Ma
giſtrat hatte das Zeugniß eines Londoner Polizei Jnſpektors
vernommen, der ſich auf eine frühere Verſammlung in Bir-
mingham bezog, bei welcher der eingezogene Chartiſten- Ab-
geordnete Harney von Northumberland gegenwärtig gewe-
ſen war, der aufruhreriſche Reden gehalten und das Volk unter
Anderem auf die Ochſen und Schaafe aufmerkſam gemacht hatte,
die auf den tauſend Hügeln des Landes weideten und die, wie
er ſagte, dem Herrn gehorten; was aber dem Herrn gehoöre,
gehöre auch dem Volke. Der Arreſtant iſt ſehr kränklich, ſo
daß er aärztiicher Hülfe bedarf, und da das Zeugen Verhor nicht
vollſtaändig vorgenommen werden fonnte, ſo iſt die Sache aus-
geſetzt worden. Alle Verſuche, fur Collins und Lovett
Kaution zu ſtellen, ſind geſcheitert. „Die Sache des Chartismus“,
heißt es in dem Berichte aus Birmingham, hat durch die Er
folge, welche die Polizei gegen ſie erhalten, einen harten Stoß
bekommen, und ob er ſich davon wieder erholen wird, hängt
großtentheils von dem Reſultat der Schritte ab, welche Herr
Attwood im Unterhauſe mit Bezug auf die National-Petition
thun dürfte. Alle Parteien in Birmingham ſehen dieſem Reſul-
tate mit ängſtlicher Erwartung entgegen. (S. die obige Unter
haus Sitzung.)

Spanien.
Aus Bordeaurx vom 11. Juli wird eine von Madrid

gekommene Nachricht mitgetheilt, wornach die Königin Chri-
ſtine entſchloſſen wäre, Spanien zu verlaſſen und die Regent-
ſchaft einem Triumvirat, beſtehend aus Espartero, Ama-
rillas und Ofaliag, zu überlaſſen.

Tuürk e i.
(Wien, d. 10. Juli.) Der Tod des Sultan Mahmuds

erfolgte am 28. Juni 4 Uhr Nachmittags, und wurde bis zum
1. Juli verheimlicht, wo er dann durch Herolde in der Stadt
bekannt wurde. Halil Paſcha verfuügte ſich an demſelben
Tage (1. Juli) zum neuen Sultan Abdul Medſchid; Chos-
rew Paſcha beeilte ſich, ein Konſeil zuſammenzuberufen, um
die Beſchluſſe uber die nöthigen Maßregeln zu faſſen. Jn Folge
deſſen erging auch ſogleich an Hafiz Paſcha der Befehl, da,
wo er ſich befindet, Halt zu machen, ſo wie an den Kapudan
Paſcha Ahmed, mit der Flotte, wenn ſie die Dardanellen be
reits verlaſſen haben ſollte, die Jnſel Rhodus nicht zu uüberſchrei-
ten. Abdul Medſchid erließ zugleich den Befehl, daß die
Quarantainemaßregeln gegen die Peſt proviſoriſch aufgehoben
e Die Stadt war bei Abgang des Couriers vollkommen
ruhig,

Ver miſchte.
Jn den erſten ſechs Monaten dieſes Jahres ſind in

Frankreich 8206 gedruckte Werke, 596 Kupferſtiche und Li
thographieen und 228 Muſikſtucke veröffentlicht worden.
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Juüngſt hatte ein Mann in England die Verwegen-
heit, ſich um eine Wette von einem Quart Alebier zwiſchen die
Schienen der Eiſenbahn von York zu legen, und in dieſer Lage
einen Wagenzug über ſich gehen zu laſſen. Glucklicherweiſe blieb
er unverſehrt, mit Ausnahme einiger glühender Funken, die
ihm auf den Nacken fielen.

Zu Langſett in der Gemeinde Peinſton, Grafſchaft
York, hat eine Meierei jährlich an die Erben Gottfried Bos
ville's mitten im Sommer einen Schneeball und zu Weihnach-
ten eine bluhende rothe Roſe zu entrichten. Es durfte befrem-
den, woher die Meierei im Sommer den Schneeball nehmen
wolle, ſie weiß ſich aber dadurch zu helfen daß ſie die Blume
gleichen Namens dafür entrichtet. Jedenfalls hat dieſe Abgabe
ihren Urſprung in dem Haſſe, der zwiſchen den beiden Häuſern
der weißen und rothen Roſe, Lancaſter und York, herrſchte.

en s Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß, Gelde.

Halle, den 18. Juli.

2

Weizen 2 thl. 6 ſgr. 8 pf. bis 2 thl. O ſgr. 4 pf.
Roggen 6 1 252 e 2Gerſte 5 u 9 9Hafer 2909 e 1 e 9Magdebdurg, den 17. Juli. (Nach Wispeln.)

Weizen 50 58 thl. Gerſte thl.Roggen 56 49 Hafer 25 265Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 17. Juli 10 Zoll unter 0.

Fremden Liſte.
Angekommene Fremde vom 17. bis 19. Juli.

Jm Kronprinzen: Hr. Rutmſtr. v. Roſenſtiel a. Poſen.
Hr. Part. Muller u. Hr. Rentier Godefroy a. Hamburg.
Hr. Rentier Lehr u Hr. Kaufm. Kraken a. Berlin. Hr.
Kaufm. Brüggemann a. Weimar. Hr. Kaufm. Sittig
a. Frankfurt Hr. Geh. Conferenzrath Graf v. Schim
melmann a. Kopenhagen. Hr. Baron v. Den heim a. Lon-
don. Frau Bar. v. Ferrand a. Petersburg. Hr. Geh.
Finanzrath Langerfeld a. Braunſchweig. Hr. Part. Hub-
en el S ren an Tabak,
Bekanntmachungen.

Die öffentliche kirchliche Feier des hieſigen
Miſſions Hülfsvereins wird, ſo Gott will, rolle ſoll auf

r

Zucker und Kaffee 2c., ſo
aus Betten, Waſche, Kleidungsſtücken, Meu.
bles, Haus und Wirthſchafts Gerathe c.
worunter insbeſondere eine große Drehwaſch

ner a. Bremen. Hr. Kaufm. de Castro a. Altona.
Hr. Geh. Refer. Repenator a. Karlsbad. Hr. Hofgartner
Morſch a. Potsdam.

Stadt Zuürch: Hr. Jeniſch, K. Ruſſ. Regimentsarzt a. Cama
ſus. Hr. Juſtizrath Schlemm a. Naumburg. Hr. Kri-
minaldir. Schlemm u. Hr. Ref. Schlemm a. Halberſtadt.
Hr. OLG.-Ref. Schlemm a. Gerbſtedt. Hr. Kaufm. Ro
bitſch a. Magdeburg Hr. Kaufm. Wetzlar a. Leipzig.
Hr. Kaufm. Frauſtadt a. Hannover. Hr. Kaufm. Marx
a. Hamburg. Hr. Kaufm. Schmidt a. Kaſſel. Hr. Kaufm.
Hilfers a. Bremen. Hr. Kaufm. Matthäi a. Eisleben.
Hr. Kaufm. Janſen a. Montjoie. Hr. Kaufm. Könecke
a. Erfurt. Hr. Kaufm. Könecke a. Altona. Hr. Kaufm.
May a. Löbau. Hr. Kaufm. Heckel a. Auerbach. Hr.
Kaufm. Thuümler a. Hamburg. Hr. Kaufm. Matthay
a. Bremen. Hr. Kaufm. Wubbel a. Neuß.

Goldnen Ring: Hr. Kaufm. Eggers a. Mansfeld. Hr.
Kaufm. Jüngling a. Aſchersleben. Hr. Kaufm. Dornwaſe
a. Hamburg. Hr. Kaufm. Käsner a. Furth. Hr. Ar-
till. Zeuglieut. Scharfenberg a. Erfurt. Hr. Kaufm. Leh
mann a. Magdeburg Hr. Kaufm. Nagel a. Bielefeld
Hr. Kaufm. Berg a. Berlin. Hr. Pred. Leiſte v. Peters
berge. Hr. Oek. Urſinus a. Bedra. Frau OAmtm.
Harmening a. Lodersleben.

Goldnen Löwen: Hr. Kreis-Amtm. Dr. Waldmann a. Or
trand. Hr. Kauftn. Hoffmann a. Suhl. Hr. Kaufm.
Schmidt a. Leipzig. Hr. Kaufm. Nelſon a. Heiligenſtadt.

Hr. Conſiſtorialpräſ. Tornigen a. Rudolſtadt. Hr.
Buchhandler Rieſe a. Magdeburg. Hr. Kaufm. Lange a.
Aachen. Hr. Kaufm. Gohnemann a. Magdeburg. Hr.
Arzt Dr. Stiprian a. Rotterdam. Hr. Dr. Schönfeld a.
Charleroi. Hr. OLG. Ref. Brummer a. Halberſtadt.

Schwarzen Bär: Hr. Kupferſchmidt Voigt a. Lutzen. Hr.
v. Rotofsky a. Berlin. Hr. Papierfabr. Seidel a. Zeitz.
Hr. Apoth. Klingner u. Hr. Tiſchlermeiſter Göckel a. Berlin.

Frau Rittergutsbeſ. Göckel a. Zlatow. Mad. Siebigke
a. Merſeburg. Hr. Chirurg Hammer a. Naumburg
Hr. Juwelier Springe a. Petersburg.

e C 8Nähere Nachricht daruder ertheilt der Gap

wirth Zumpe in Halle.
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Jn meinem Verlage iſt erſchienen und in
der Kummelſchen Buchhandlung zu haben;

Mittwoch den 24. Juli, Nachmittags 4 Uhr,
in der hieſigen St. Georgenkirche zu Glaucha
ſtattfinden wozu die Mitglieder des Vereins,
ſo wie Alle, weiche an der Ausbreitung des
Lichts zum geiſtigen Leben innigen Antheil
nehmen, hierdurch aufs freundlichſte eingeladen
werden, und beim Ausgang der Kirche die uübli
che Collecte fur Miſſionszwecke eingeſammelt
werden. Der Hr. Superint. Guerike wird
das Altargebet, Hr. Conſ.- R. Dr. Tho-
luck den hiſtoriſchen Bericht und Hr. Dom-
prediger Neuenhaus die Feſtpredigt halten.

Halle, d. 18. Juli 1839.
Der Miſſions-Hulfsverein.
Auction in Mucheln.

Der größere Theil des Mobiliar -Nachlaſ-
ſes des hierſelbſt verſtorbenen Färbermeiſters
Johann Heinrich Wilhelm Weiſe
und deſſen ebenfalls hierſelbſt verſtorbener
Wittwe Johanne Chriſtiane gebornen
Burkhardt, beſtehend aus Materialwag

den 29. d. M. und die nächſtfolgenden Tage
von Vormittags 8 Uhr ab, in dem hierſelbſt
am Markte belegenen, zum Nachlaß der
Weiſeſchen Eheleute gehörigen Wohnhauſe,
gegen ſofortige baare Bezahlung öffentlich an
den Meiſtbietenden verkauft werden.

Mücheln, den 13. Julius 1839.
Der Königl. Gerichts Actuar

Rinckleben.
M. C.

Ein wohlerzogenes junges Mädchen das
ſechs Jahr auf einem Rittergute conditionirt
hat, im Kleidermachen erfahren iſt und we
gen ihres moraliſchen Charakters zur Aufſicht
uber Kinder ſich eignete, ſucht veränderungs
halber als Gehuülfin in einer Wirthſchaft ein
Unterkommen. Sie ſieht nicht auf Lohn, ſon-
dern nur auf gute Behandlung. Das Nähere
in der Expedition dieſes Blattes.

Ein Hofemeiſter, mit Zeugniſſen ſei-
ner Brauchbarkeit verſehen, wird geſucht.

Zuſammenſtellung
der

Verordnungen und Miniſterial Beſtimmnn-
gen uüber das Rechtsmittel der Reviſion und
der Nichtigkeitsbeſchwerde und uüber das Ver-
fahren bei Jnſinuation der Erkenntniſſe und

bei Einlegung der Rechtsmittel;
zum Handgebrauch

für Richter, Juſtiz-Kommiſſarien
und Referendarien

vom
Oberlandesgerichtsrath Fürſtenthal.

4 Bogen gr. 8. in Umſchlag geheftet und auf
geſchnitten 8 Gr. (10 Sgr.

C. G. Hendeß.

G
w. Sonntag den 21. o. M. ladet zum
S Scheibenſchießen und Kirſchfeſt ergebenſt

Sein L. Finger in Rollsdorf.

K äääääää



Gäſte, werde ich heute, Sonnabend ein
Extra- Concert vom Mufſikchor des
Hochlöbl. Füſilier-Bataillons, ſo wie ein
Kirſchkuchenfeſt veranſtalten; um
guütigen Zuſpruch bitter

Kuhne auf der Maille.

Getreide- Verkauf auf dem Stiele.
Nächſte Mittwoch den 24. d. M. Vor

mittags von 9 Uhr an, ſollen im Gaſthof zum
Rehbock in Trotha, im Auftrage des Mul-
lermeiſter Herrn Auguſt Ebert, wegen
Domicil-Veränderung, deſſen ſämmtliche in
Giebichenſteiner und Hordorfer
Marke ſtehenden Ackerfruüchte, als:

1ſtens. 6 Acker Roggen, auf der hohen
Mark von der Bergſchenken Straße bis
an den von Halle nach Oppin zu füh
renden Weg, auf beiden Seiten deraint
und Zehnktfrei.

2tens, 2 Acker Erbſen, das lange Stuck ge
nannt, nach dem Poſthorn zu, giebt Zehnt.

Ztens. 3 Acker reine Gecrſte, daſelbſt an dem
ſogenannten kleinen Anger liegend, ſtoßt
an vorſtehendes Stuck an und giebt Zehnt.

4tens. 15 Acker Hafer am Raädergrunde,
auf der Höhe an der Abendſeite der Chauſſee
liegt ein keiner Theil, der andere Theil
erſtreckt ſich bis zum Galgenberge und iſt
Zehntfrei.

ten. 34 Acker Hafer, an der faulen Wieſch
ke bis zum Mötzlicher Weg, giebt
Zehnt

Grens. 33 Acker Gerſte auf derſelben Hu
fe, vom Mötzlicher Wege bis zur
Sandhöhe, giebt Zehnt.

Ttens. 3 einzelne Stücke Grabeland, circa
4 Acker, mit Rozgen, dicht hinter Tro-
tha,ne e im Termine näher bekannt zu ma-

chenden Bedingungen offentlich und meiſt-
bietend in Courant verkauft und wozu Kaufs-
luſtige mit dem Erſuchen ergebenſt eingeladen
werden, die Früchte vor dem Termine in
Augenſchein zu nehmen und ſich zu deren An
weiſung an den Feldhüter
wenden.

Noch iſt zu bemerken, daß nach dem
Zuſchlag ſogleich ein Viertheil des Kauf-
preiſes baar angezahlt werden muß.

Auch werden nach Beendigung des Frucht-
Verkaufs

2 große ſtarke Zugpferde,
braune Wallachen,

auch zu Kutſchfuhren geeignet, ſo wie noch

BDretſch zu

4

Aaf mehrfaches Verlangen meiner werthen So eben empfing eine neue Sendung ächter

Pariſ. HerrenCravatten,
in dem neueſten Geſchmack angefertiget, und
empfiehlt dieſelben billigſt

Th. Gerlach jun.
Aromatisches Kräuteröl

zum Wachsthum und zur Verſchönerung der

unter der Garantie verkauſt wird, daß es
ganz dieſelben Dienſte leiſtet, als alle bisher
angeprieſenen und oft uüber 1 Thlr. koſtenden
Mittel dieſer Art.

Das Flacon derſelben Große koſtet
15 Sgr.

Zahnperlen.
Sicheres Mittel, Kindern das Zahnen

außerordentlich zu erleichtern, erfunden von
Dr. Ramcois,

Arzt und Geburtehelfer zu Paris.
Preis pro Schnure 1 Thlr.

Von den unendlich vielen Zeugniſſen welche
uber die vortreffliche Wirkung dieſer Zahnper-
len eingegangen ſind, erlaubt ſich Endesge-
nannter nur eins bekannt zu machen.

Zeugniß. Jch hatte das Ungluck, zwei
meiner lieben Kinder durch die gefährliche Pe
riode des Zahnens zu verlieren und mit Ban-
gen ſah ich dieſer Zeit bei meinem jüngſten
Söhnchen entgegen da wendere ich die von
Hrn. Dr. Ramçois empfohlenen Zahnper-
len an, und mein Kind hat auf die leichteſte
Weiſe dieſe ſchmerzvolle Periode uüberſtanden,
und befindet ſich geſund und wohl.,

Erbgericht Moldau.
Joh. Goith. Freyer,

Erb und Lehnrichter.
Jn Halle befindet ſich die einzige Nie

derlage bei Herrn

Th. Gerlach j.
50 Thaler Belohnung,

wer Unterzeichneten die Perſonen anzeigen,
welche des Jahres 1835 in den Tagen der
Tugendſchen Auction auf dem Richter
ſchen Anſpanngute zu Aſendorf bei Schrap-
lau den eiſernen Ofen in der Stube der Schwie-
gereltern des 2c. Tugend weggeräumt, und
die eiſernen Stäbe vom Bienenhauſe abgebro-
chen und an ſich genommen haben ingleichen
bezeugen zu können, daß ich qu. Ofen wirk
lich mit anderen Sachen von dem 2c. Tugend
kaufte, daß demnach auf das Fragliche als

ein oder 2 andere Pferde, meiſtbietend in Cou begründet, die gerichtliche Unterſuchung ein
rant verſteigert.

Halle, den 17. Juli 1839.
W. Rößler.

geleitet werden kann.
Teutſchenthal bei Lauchſtadt, den

17. Juli 1839.

Ein mit guten Zeugniſſen verſehener Kuh
hirte findet ſogleich oder zu Michaelis d. J.
eigen Dienſt. Naheres bei dem Verwalter

Der Victualienhändler
Gottfried Wilhelm.

Daß auf künftigen Sonntag als den 21.
Kirſchfeſt mit Muſie in Holleben gehalten

Kaliſch in Domnitz. wird macht hiermit bekannt F. Gebes,

Haare, ſelbſt für ganz khle Stellen, welches

Einem geehrten Publikum zeige ich hier
durch ergebenſt an, daß auf der Plantage bei
Dölbau (ohnweit Reideburg) mehrere ſaure
Kirſchſorten, ſo ſich zu jedem Gebrauch eignen,
billig verkauft werden.

Oebſter Boſe.
Jn allen Buchhandlungen, Halle bei

Ed. Anton, iſt zu haben:
Die vorzüglichſten Mittel zur Vertreibung

der Hühneraugen, Warzen,
Muttermähler und Fußſchwielen,
nebſt nutzlichen Belehrungen über Fußſchweiß,

Einwachſen der Nagel, Uebereinander-
liegen der Zehen, einer zweckmäßigen Pfls

ge der Fuße auf Fußreiſen, und eines
Anweiſung

erfrorne Glieder
ſicher und aus dem Grunde zu heilen, nebſt
beſten Heilmitteln bei Ueberbeinen, Quet
ſchungen, böſen Fingern, Verbrennungen,
Verſtopfungen u. ſ. w. 4te verb. Aufl. geh.

Preis 8 Gr. oder 10 Sar.
Sonntag, den 21. Juli 1839,

Morgen Concert
Garten des Hn. A. Funk.
Anfang früh 5 Uhr. Entree nach Believen.

Hempel, Stabshorniſt.
Sonntag den 21. Juli Kirſchkuchenfeſt,

wozu ergebenſt einladet

Bernſtein in Pafſendorf.
Neiſetaſchenbuüucher.

Eine Auswahl der beſten Taſchen
bücher und Karten fur Luſt und
Badereiſende iſt vorräthig bei
C. A. Schwetſchke und Sohn.

Ein geſundes und zum Fahren und Reiten
brauchbares Pferd, Fuchs Wallach, ſteht
zum Verkauf große Steinſtraße No. 131.

Kunftigen Donneretag als den 25. d. M.
ſollen von Vormittag 8 bis 12 Uhr und Nach-
mittag von 2 bis 6 Uhr in der Pfarrwoh-
nung des verſtorbenen Paſtor Schmid zu
Naundorf bei Reideburg mehreres Haus
geräth, als Tiſche, Stuhle, Schränke, Klei
dungsſtuücke und Waäſche und dergleichen mehr,
ſo wie auch eine große Partie Bücher, mei-
ſtens gute Werke, ff. ntlich gegen gleich baare
Zahlung verauctionirt werden.

Die Sſchmidſchen Erben.

Weintkraube.
Sonntag, den 21. Juli

Harmonie-Concert.
Stadtmuſikchor.

Sonntag den 21. Juli Concert im Gar,
ten des Herrn Stadtraih Schmidt.

Hempel, Stabs Horniſt.
Beilage



Beilage zu Nr 167. d. Couriers, Hall. Zeit. f. Stadt u. Land 1839.

Deutſchland.
Beſchluß des im Hauptſtuck abgebrochenen Artikels: Han-

nover, d. 16, Juli. „„Dieſes ernſte und nachhaltige, wenn
gleich in ſeiner àaußeren Wirkſamkeit nur paſſive Verhalten ſchien
fur den Moment den obwaltenden Verhaltniſſen zu entſprechen,
und der allgemeine Magiſtrat fand eine Genugthuung darin, poſi
tivere Schritte vermeiden zu können weil es ihm ſchmerzlich, ja
peinlich war, gegen einzelne Regenten -Handlungen Sr. Maje-
ſtät direkt aufzutreten und Beſchwerde zu fuühren. Seine Unter
thanenpflicht erkennend, und die Eigenthumlichkeit ſeiner Stel
lung zum Lande, als Obrigkeit der Reſidenzſtadt beherzigend,
mußte er es dem allgemeinen Jntereſſe angemeſſen erachten, durch
möglichſte Bewahrung der geſetzlichen Ordnung, dem ganzen
Lande das Beiſpiel ruhiger Beſonnenheit und eines beſcheidenen
und gemäßigten Widerſtandes zu geben. Dieſe Geſinnungen ſind
auch noch gegenwärtig und unverändert die des allgemeinen Ma-
giſtrats, und wenn er, dem Vorgange anderer Städte und Kor-
porationen folgend, ſich erſt jetzt unmittelbar an die Hohe Bun-
desverſammlung wendet, ſo konnen ihn dazu nur die dringend-
ſten und beklagenswertheſten Veranlaſſungen vermögen. Die
zweite Kammer der durch das Königliche Patent vom 7. Januar
1838 berufenen Ständeverſammlung ſchien Anfangs nicht voll
ſtändig werden zu wollen gegenwartig iſt es jedoch dem Kabi-
nette Sr. Majeſtät endlich gelungen die zur Faſſung von Be
ſchluſſen erforderliche Anzahl von Perſonen aber auch kaum
einige mehr in zweiter Kammer zu verſammeln. Faſt alle
fruühere Deputirte dieſer Kammer, welche der Oppoſition ange
hörten, ſind ſo weit ſie nicht ſchon ſelbſt auf ihren Sitz in
einer nicht geſetzlichen Kammer verzichtet hatten durch eine
Verfügung eprkludirt,
ſehen werden kann, da kein Geſetz vorſchreibt, däß nur ſolche
Perſonen zu ſtändiſchen Deputirten gewählt werden koönnen,
welche diejenige Verfaſſung in Gemäßheit deren die Stände be-
rufen worden, als guültig anerkennen. Auf welche Weiſe außer
dem durch wahre moraliſche Gewalt durch Verheißungen aller
Art, durch Drohungen, durch erweckte Sorge fur die eigene
Exiſtenz und die Familien der Wahlenden, auf die Wahlen ein-
gewirkt iſt, wollen wir nicht erwähnen obwohl dies Alles lan
deskundig iſt. Man hat aber und das dürfen wir als eine
fernere, klar vorliegende Rechtsverletzung hervorheben ſogar
Wahlen der Minorität bei denen die Majorität der Wahlen
den die Wahl ablehnte fur gultig anerkannt, man hat ſammt-
liche Deputirte ohne Weiteres beeidiget, ihnen, ohne vorgängige
Prufung ihrer Vollmachten, ſofort ein Stimmrecht eingeräumt,
ihre Mitſtände durch Vorenthaltung oder mangelhafte Vorle-
gung der Legitimationen und Wahlprotokolle gezwungen, ſolche
Individuen zuzulaſſen, und ſomit eine Verſammlung konſtituirt,
deren Mitglieder betrachten ſie ſich mit unbefangener Beſon-
nenheit ſich ſelbſt wohl nur für paſſive Jnſtrumente eines
fremden Willens halten und die eigene Nichtigkeit entweder
mitleidig belächeln, oder von tiefſter Wehmuth ſich durchdrungen
fuhlen können. Auf ſolche Weiſe iſt Alles verleugnet, und mit
Füßen getreten, was Recht, was Geſetz, was Obſervanz
ſelbſt nach derjenigen Verfaſſung, auf welche die Regierung Sr.
Majeſtät ſich ſtutzt bisher geheiliget und als unerläßliche Vor-
ſchrift ſanktionirt hatten. So nur hat es gelingen können, eine
Verſammlung zu ergänzen, die des Namens einer ſtändiſchen
Repräſentation unwürdig, als ſolche jedes Vertrauens ledig und
loß, aller öffentlichen Achtung entbehrend, vom Lande nicht an

welche als eine geſetzmäßige nicht ange

h h r 17 e m verkannt wird, und ſich dennoch ermächtiget hält, Beſchluſſe zu
faſſen die das Land binden ſollen. Einer ſolchen Vereinigung
von Perſonen kann Niemand, dem die Ehre und das Recht des
Landes am Herzen liegt, der es wohl meint und aufrichtig mit
ſeinem Vaterlande und ſeinem Könige, irgend ein Recht, oder
auch nur den Schatten einer Befugniß zugeſtehen, uber die
theuerſten Jntereſſen des Vaterlandes zu verhandeln, oder mit
dem Kabinette Sr. Majeſtät etwas, fur die Geſammtheit des
Volkes, Verbindliches und Gultiges zu vereinbaren.
Kabinet Sr. Maj. den Korporationen des Landes und den Städ
ten den freien Willen ungehindert gelaſſen, ſie in der unumwun-
denen und freimüthigen Aeußerung ihrer wahren Geſinnung nicht
beſchränkt, und durch Mittel jeder Art nicht verlockt und beſtrickt,
nun und nimmer wurde das Land Deputirte in genugender Zahl
geſandk haben, der Widerſtand des ganzen Landes wurde offen
bar vorliegen, und jedes Mittel verſchwunden ſein, der Hohen
Bundes Verſammlung gegenuüber, die durchaus unbegrundets
Behauptung aufzuſtellen es ſei die Verfaſſung oder richti
ger das Reglement von 1819 in anerkannter Wirkſamkeit,
und in friedlicher Einigkeit beriethen König und Stande die An
gelegenheit des Landes. Dieſem irrigen, auswärts mit ſo gro
ßer Dreiſtigkeit verbreitetem Vorgeden, und allen ſolchen, aus
dem Zuſammentreten der jetzt verſammelten zweiten Kammer ge
zogenen Folgerungen entgegen zu treten, der Wirkſamkeit jener,
den Charakter einer verfaſſungsmäßigen Ständeverſammlung
völlig entbehrenden Kammer zu widerſprechen, iſt der Zweck der
gegenwärtigen ehrerbietigſten Eingabe. Der allgemeine Magi-
ſtrat verwahrt demnach unter Zuſtimmung und auf den de
ſtimmt ausgeſprochenen Wunſch der Bürger Repräſentanten
das Land und die ihm zunächſt empfohlene Korporation gegen
die Beſchluſſe der jetzt vereinigten ſ. g. Ständeverſammlung, als
einer durchaus ungeſetzlichen, und nur durch geſetz und obſer
vanzwidrige Mittel in anſcheinender Wirkſamkeit erhaltene Ver
einigung, erklärt nochmals, nur die durch das Staatsgrundge-
ſetz von 1833 eingefuhrte landſtändiſche Verfaſſung als die recht-
lich beſtehende anerkennen zu wollen und richtet ſein ehrerbietig-
ſtes Geſuch an die Hohe Bundes Verſammlung devoteſt dahin

die heiligen, ſo vielfach und ſo gewaltſam verletzten Rechte
des Landes unter Hochdero ſichern Schutz kräftigſt nehmen,
und fur Herſtellung des einſeitig und unbefugt aufgehobenen
Rechtszuſtandes hochgewogentlichſt Sorge tragen zu wollen.

Jn der That, wenn die Hohe Bundesverſammlung die un
glückliche Lage des Landes beherziget, und einer geneigten Be
ruckſichtigung unterzieht, die dringende Nothwendigkeit, dem
augenblicklich rechtloſen Zuſtande ein recht baldiges Ziel zu ſetzen,
kann der Weisheit der Hohen Bundesverſammlung nicht entge
hen. Alle Verhaltniſſe des Landes ſind geſtört, die Adminiſtra-
tion ohne Kraft und Nachdruck, die Miniſter ohne Einfluß und
Vertrauen, die Dienerſchaft durchweg mißvergnugt und ſchwan-
kend, ihr alter ſchöner Ruf tadelloſer Rechtlichkeit aufs Spiel
geſetzt, der innere Frieden des Landes verſchwunden Jntrigue
und Mißtrauen und geheimes Spähen an die Stelle getreten,
die Familienbande zerriſſen durch den Zwieſpalt politiſcher Geſin
nung und die allgemeine Aufregung was man auch ſagen und
was der Schein äußerer Ruhe überreden mag ſteigend, und
ſich bedrohlicher mehrend von Tage zu Tage und das Alles in
einem Lande, bekannt, ja, man darf ſagen berühmt, wegen ſei
ner unerſchütterlichen Anhänglichkeit und Treue an ſeinen ange-
ſtammten Furſten! Wahrlich, dieſes Land iſt eines beſſern Schick
ſals werth, als ihm gegenwärtig zu Theil geworden Mit welcher

v
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Sehnſucht ſah doch das Land der Ankunft des eigenen Königs
entgegen, welche theuere Hoffnungen waren an die Anweſenheit
des eigenen Regenten geknüpft; und alle, faſt alle ſind ver
ſchwunden Nicht weil das Land die erhabenen Eigenſchaften
ſeines Königs verkennt, die jedem Regenten zur ſchönſten Zierde
gereichen wurden z nicht weil das Land zweifelt an dem wahrhaf-
ten Willen Sr. Majeſtät, Seine Unterthanen moglichſt beglücken
zu wollen denn wer könnte etwas anders ahnen von einem
Sohne König Georg des III. aber die Regierungs Maßre-
geln, welche von dem Kabinet Seiner Majeſtät empfohlen ſind,
und mit ſtarrer Konſequens verfolgt werden, lockern alle Bande
des Vertrauens und verhindern eine Einigung zwiſchen König
und Volk, die doch der ſehnlichſte, der heißeſte Wunſch des Lan
des iſt! Dieſen Wunſch aber zu erreichen wird, unſerer Ueber-
zeugung nach, nur unter der einen Bedingung möglich ſein, wenn
ein Mann an der Spitze des Kabinets ſteht, der nicht geleitet wird
von einſeitigen und engherzigen Anſichten, nicht hingegeben iſt
den Intereſſen nur eines Standes, nicht den Buürger und die
Maſſe des Volkes geringſchätzt, und das Vertrauen des Landes
wahrhaft verdient und beſitzt. Das Land begehrt nur Schonung
und Beachtung ſeiner Rechte, und wurde gern und bereitwilligſt
allen Anſpruchen und Wunſchen des Regenten gerechte Anerken-
nung widerfahren laſſen ſelbſt mit den ſchwerſten Opfern von
ſeiner Seite. Könnte Se. Majeſtät ſich Allerhöchſt entſchließen,
unter Vorbehalt ſelbſt aller der durch das Patent vom 1. Novem-
ber 1837 gegen die Guültigkeit des Staatsgrundgeſetzes erhobenen
Einwendungen, und lediglich von dem landesväterlichen Wunſche
geleitet, dem Vaterlande den Frieden wieder zu geben, und die
verlorene Ruhe die Stande des Landes nach dem Geſetze von
1833 zuſammen zu berufen und mit ihnen die Aenderungen zu
berathen, welche das Grundgeſetz erleiden kann, um die Königl.
Sanction zu erlangen die kurze Zeit weniger Monate wurde
genuügen, jeden Zwieſpalt zu ſchlichten und den Frieden heimzu-
fuühren. Lauter Jubel würde das Land erfüllen und den Thron
Sr. Maj. mit heißen Segnungen umgeben; und iſt es fur einen
Regenten, der den Abend ſeines Lebens nahen ſieht, nicht etwas
werth, ſich von der Liebe ſeines Volkes gehoben und getragen zu
ſehen und dieſes ſchöne Erbtheil ſeinem einzigen Sohne und
Thronfolger dereinſt überliefern zu können Moöge die erſehnte
Entſcheidung der hohen Bundesverſammlung dieſes dem Lande
willkommene Reſultat baldigſt herbeizufuühren; moöge die gegen
wärtige ehrerbietigſte Bitte des allgemeinen Magiſtrats einiger
hochgeneigten Berückſichtigung würdig gefunden werden. Möge
die Hohe Bundesverſammlung in ihrer Weisheit geneigteſt erwä
gen wohin es führen kann, und am Ende führen muß wenn
einem Volke jeder geſetzliche Weg, zu ſeinem guten Rechte zu ge
langen verſperrt und verſchloſſen wird. Jndem der allgemeine
Magiſtrat zugleich den Conſiſtorialrath Dr. Heſſenberg zu Frank
furt a. M. zur Ueberreichung dieſer Schrift, ſo wie zur Empfang-
nahme etwaiger Reſolutionen hierdurch ermächtiget, verharret
derſelbe in tiefſtem Reſpecte als

Einer Hohen Bundesverſammlung
ganz gehorſamſter Diener

der allgemeine Magiſtrat der Königlichen Reſidenzſtadt.
(S. L.) Rumann. Evers. Kern. Oelzen. Meyer. G. H.

Deicke. F. Mithoff. H. C. Habenicht. G. Fr. Röſe.
Baldenius. D. Winter. E. S. Tänzel. C. L. Blum.

„Es enthält dieſe Vorſtellung, ohne daß Wir jedoch durch
Unſern Ausſpruch dem Erkenntniſſe der zuſtändigen Gerichtshofe
irgend vorzugreifen gemeint ſind folgende peinlich zu ſtra-
fende Verbrechen:

t) das Verbrechen der Verletzung der Unſerer Königl. Maje
ſtät ſchuldigen Ehrerbietung

2) Calumnien gegen Unſere Regierung;

res Kabinets von Uns niemals geſtatten werden.

8) Oeffentliche Jnjurien gegen Unſere Regierung im Allgemei-
nen, insbeſondere gegen Unſere ſämmtlichen Miniſter und außer
dem gegen die Mitglieder der allgemeinen StändeVerſammlung,
namentlich diejenigen, welche der zweiten Kammer angehoören.

Es enthält daneben dieſe Vorſtellung den Verſuch, Uns von
Unſerm Kabinet zu trennen, um die irrige Anſicht zu begrunden,
daß die von Unſerm Kabinet getroffenen Verfügungen Unſerer
Allerhöchſten Genehmigung ermangelten während doch ſchon
Unſere Kabinets- Verordnung vom 14. November 1837 zur Ge
nuge ergiebt, daß die Entſcheidung der an Unſer Kabinet gelan-
genden Angelegenheiten von Uns ausgeht. Auch erklären Wir
hiermit noch ausdrucklich, daß Wir eine ſolche Trennung Unſe-

Wir ſind nicht
gemeint, den begangenen Frevel ungeahndet zu laſſen. Wir ha-
ben die Frage, welche Maßregeln desfalls zu ergreifen ſeien, in
die ſorgfältigſte und reiflichſte Erwägung gezogen. Unſere hier-
auf gefaßte Entſchließung hat auf 2 Maßregeln fur jetzt ſich be
ſchränkt: Erſtens haben Wir Uns veranlaßt geſehen, die Sache
an die zuſtändigen Gerichte zu verweiſen damit von dieſen das-
jenige erkannt werde, was Geſetz und Recht erheiſchen, und die
Schuldigen die verdiente Strafe treffe. Wir haben aber auch

zweitens im allgemeinen öffentlichen Jntereſſe es fur nothwendig
gehalten, unter Vorbehalt weiterer Verfugung, die einſtweilige

Suspenſion des Stadtdirectors Rumann von dem wichtigen ihm
anvertrauten Amte anzuordnen, weil er nicht allein die obige
Vorſtellung mitunterzeichnet, ſondern auch die ihm als Director
des allgemeinen Magiſtrats-Collegii obliegenden Verpflichtungen
gänzlich hintenangeſetzt hat. Es iſt wegen einſtweiliger Wahr
nehmung der dem Stadtdirector obliegenden Geſchäfte eine inte
remiſtiſche Verfügung bis dahin erforderlich geworden, daß der
nach H. 64. der Verfaſſungs- Urkunde für Unſere Reſidenzſtadt
dem Stadtdirector in Behinderungsfaäällen im allgemeinen Ma-
giſtrats Collegio vertretende Stadtgerichtsdirector von einer
Reiſe zurückgekehrt ſein wird. Wiewohl Wir nicht zweifeln, daß
die getreuen Burger Unſerer Reſidenzſtadt davon ſich uberzeugt
halten werden daß eine Kränkung ihrer Rechte fern von Uns
ſei, ſo nehmen Wir doch keinen Anſtand hiemit noch zu erklären,
daß die obige Maßregel keinesweges eine Beeinträchtigung jener
Rechte bezwecke. Unſerm getreuen Volke und insbeſondere den
Uns treu ergebenen Bewohnern dieſer Reſidenz, welche ein be-
ſonnenes Urtheil zu bewahren gewußt haben wird es nicht ent
gehen können, wie Unſer landesväterliches Herz durch jene
Schritte des Magiſtrats beruhrt worden iſt. Wenn es Uns ſchon
tief hat ſchmerzen muſſen, ſeit faſt 14jährigem Zeitraume durch
das eigne Benehmen des Magiſtrats Uns außer Stande befun-
den zu haben bei feierlichen Gelegenheiten eine Deputation deſ-
ſelben anzunehmen, ſo wird jeder redliche Unterthan die Gefuühle
zu ermeſſen im Stande ſein, die in Uns erweckt werden mußten,
als Wer Unſere wichtigſten, nur nach ſorgfaältigſter Pruüfung und
im Bewußtſeyn der ſteten Beachtung des Rechts, von Uns be
ſchloſſenen Regierungs Maßregeln auf die unehrerbietigſte, ja
frevelhafteſte Weiſe von den Vertretern einer Stadt entſtellt und
verdächtigt ſahen, welche vor allen ubrigen Unſers Koönigreichs
ſtets begunſtigt worden iſt. Wir haben jedoch niemals gezwei-
felt an den treuen Uns ergebenen Geſinnungen der großen Mehr-
zahl der Bewohner Unſerer Reſidenzſtadt, wie ſolches vielfältig
von Uns ihnen zu erkennen gegeben worden iſt. Wir können da-
her ihrem ruhigen Urtheile die Würdigung der Schritte einer
Obrigkeit uberlaſſen, welche, anſtatt, ihrem Berufe gemäß,
auf der Bahn der Ordnung mit Ruhe und Maßigkeit vorzuſchrei-
ten, ſich den gerechten Tadel aller rechtliebenden Unterthanen
ohnfehlbar zuziehen wird. Gegeben Montbrillant, den 16.
Juli 1839. Ernſt Auguſt.G. Frh. v. Schele?“
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